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Stadt Kirchhain BV/254/2012 
 

Ersteller/in / Datum Sandra Pohland 14.06.2012 Anlagen:  

 

1  
 

Aktenz. / Fachbereich 10.08.01-2012 Fachbereich 1 

Sichtvermerke 

 
 
 
  

 
 
 
  

Gremium TOP Datum Vorlagenart 

Stadtverordnetenversammlung  25.06.2012 Beschluss 

 
 

Betreff TOP  

 
Wahl einer Schiedsperson und einer stellvertretenden Schiedsperson für den 
Schiedsamtsbezirk Kirchhain II (Großseelheim) 

 

Abstimmungsergebnis: 

      Ja-Stimmen       Nein-Stimmen       Enthaltungen 

 

Beschluss: 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt für den Schiedsamtsbezirk Kirchhain II 
(Großseelheim) als Schiedsperson: 
 

- ______________________________________________________ 
 

Die Abstimmung erfolgte, da niemand widersprach, offen und durch Handaufheben 
bzw. *) 

Gewählt wurde schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der 
Stadtverordnetenversammlung (§ 55 HGO).  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt für den Schiedsamtsbezirk Kirchhain II 
(Großseelheim) als stellvertretende Schiedsperson: 
 

- ______________________________________________________ 
 
Die Abstimmung erfolgte, da niemand widersprach, offen und durch Handaufheben 

bzw. *) 
Gewählt wurde schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der 
Stadtverordnetenversammlung (§ 55 HGO). -/-  
 
 
*) Nichtzutreffendes bitte streichen 
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Begründung: 

 
Der Direktor des Amtsgerichts hat davon Kenntnis gegeben, dass die Amtszeit der 
Schiedsperson, Gerhard Dingel, sowie der stellvertretenden Schiedsperson, Günter Lemmer, 
für den Schiedsamtsbezirk Kirchhain II (Großseelheim) am 13.08.2012 abläuft. 
 
Beide Amtsinhaber haben auf Nachfrage  der Verwaltung erklärt, dass sie für eine 
Wiederwahl zur Verfügung stehen. Auf die vorgeschriebene öffentliche Ausschreibung im 
Kirchhainer Anzeiger hat sich Herr Heinz Wilfried Schröder als Schiedsmann beworben. 
 
Die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung sind mit Schreiben vom 09.03.2012 über 
die anstehende Wahl unterrichtet worden. 
 
Die mit der Wahrnehmung der Interessen der Schiedspersonen zu hörende regionale 
Organisation wurde nach Ziffer 4.2 der Verwaltungsvorschrift zum Hessischen 
Schiedsamtsgesetz am 23.05.2012 schriftlich in Kenntnis gesetzt.    
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Anmerkungen 

Kostenstelle / Sachkonto  
 

 

Bezeichnung  
 

 

Im lfd. HH-Jahr veranschlagt  
 

 

Zur Verfügung stehende Mittel  
 

 

Unmittelbare Ausgaben  
 

 

Zu erwartende Ausgaben 
in den Folgejahren 
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